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An einem Fußballfeld sind vier Stahl-
rohrmasten mit je drei Lichtflutern auf-
gestellt. Zu jedem Mast führt eine Zulei-
tung NYY 5x10 mm2 mit vorgeschalte-
ter Fehlerstrom-Schutzeinrichtung.

Müssen die vier Stahlrohrmaste mit
einem Erdungsband untereinander ver-
bunden werden?

A. L., Bayern

Blitzschutzklasse III erfordert
Blitzschutzpotentialausgleich

Wenn für die Sportanlage ein Blitz-
schutzsystem gefordert oder vorhanden
ist, dann müssen auch die Flutlichtmas-
ten in das System einbezogen werden
(DIN V VDE V 0185-3, Abschnitt 2
Sportanlagen). Ein Blitzschutzsystem
der Schutzklasse III entspricht den nor-
malen Anforderungen für Sportanlagen.
Bei Großstadien können weitere Maß-
nahmen erforderlich werden, wo dann

eine höherwertige Blitzschutzklasse ge-
fordert werden könnte. Zudem sind für
Sportanlagen die Bau- und Versamm-
lungsstättenverordnungen der einzelnen
Bundesländer zu beachten. Ein Blitz-
schutzsystem ist z.B. gefordert, wenn in
die bauliche Anlage – dies richtet sich
nach Lage, Bauart oder Nutzung – Blitz-
einschlag leicht eintreten oder zu schwe-
ren Folgen führen kann.

Für die beschriebene Flutlichtanlage
gilt, dass zwischen Starkstrom- und
Blitzschutzanlage ein Blitzschutz-Poten-
tialausgleich erforderlich wird. Dieser
Blitzschutzpotentialausgleich soll an der
jeweiligen Hauptverteilung, am Gebäu-
deeintritt und am Fußpunkt jedes Flut-
lichtmastes durchgeführt werden.
Metallene Mäntel oder Umhüllungen
von Leitungen müssen mit der Erdungs-
anlage verbunden werden. Überspan-
nungen auf elektrischen Leitungen und
Kabeln sind durch Überspannungs-
schutzgeräte zu begrenzen.

Bei Kabeln ohne Metallmantel sind
zusätzliche Rund- oder Flachleiter im
Kabelgraben oberhalb der Kabel zu ver-

legen. Diese zusätzlichen Erder sind mit
der Erdungsanlage und mit den Erdern
der Maste zu verbinden.

Weitere mögliche 
Schutzmaßnahmen

Es können Schutzmaßnahmen gegen Be-
rührungsspannungen und gefährliche
Schrittspannungen erforderlich werden.
Die Lebensgefahr während eines Gewit-
ters kann zum Beispiel dadurch verrin-
gert werden, dass den Personen verboten
wird, sich den Flutlichtmasten zu nähern
(Verbotsschilder). Ansonsten müssen
Maßnahmen nach DIN V VDE V 0185-
3 Abs. 4.3.7 und 4.3.8 ergriffen werden. 

Die Vermeidung von gefährlicher
Schrittspannung kann z.B. durch eine
Asphaltschicht (isolierenden Werkstoff)
mit mindestens 5 cm Dicke bis zu einem
Abstand von mindestens 3 m um den
Mast erreicht werden. Auch die Mög-
lichkeit einer Potentialsteuerung kann in
Betracht gezogen werden.

R. Soboll

Erdung von Flutlichtmasten
DIN V VDE V 0185:10-2002
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In einem unserer Gebäude haben wir
Korrosionsprobleme an der Erdungsan-
lage. Daher möchten wir das bestehende
TN-C-System schrittweise in ein TN-S-
System ändern. Dies betrifft sowohl
Hauptverteiler als auch Untervertei-
ler/Maschinenanschlüsse.

Mit Interesse haben wir daher die
Anfrage »Nachrüsten eines TN-Sys-
tems« in »de« 18/2001, Seite 15 f., und
den Fachbeitrag »Die Gefahr des PEN-
Leiters für elektronische Systeme« in
»de« 21/2002, Seite 37 ff.) verfolgt.

In dem Fachbeitrag des Herrn Otto
(»de« 21/2002) wird eine Umkennzeich-
nung der Leiterenden empfohlen, um ei-

ne Verwechslung auszuschließen. Der
von der Trafostation ankommende
PEN-Leiter soll in den Hauptverteilern
auf eine PEN-Schiene aufgelegt werden,
von der eine Brücke zur isoliert aufge-
bauten N-Schiene eingelegt wird.

Für die Abgänge möchten wir eine
fünfte Ader zusätzlich verlegen (z.B.
NYY-J 1x50) und diese ausschließlich
als Schutzleiter verwenden.

Darf der bisherige PEN an den abge-
mantelten Enden vollständig mit einer
nachträglich angebrachten, blauen
Kennzeichnung versehen und an der N-
Schiene aufgelegt werden?

Darf die bisherige blaue Ader der vie-
radrigen Leitung (L3) mit Schrumpf-
schlauch oder ähnlichen Mitteln auf der

gesamten abgemantelten Länge nach-
träglich schwarz gekennzeichnet werden?

Die Instandhaltung an unseren Anla-
gen wird nur von unserem eigenen Per-
sonal durchgeführt; Zugang haben nur
Elektrofachkräfte.

Über die Umkennzeichnung sollen gra-
vierte, dauerhafte und mit Schrauben an-
gebrachte Schilder an den Hauptverteilun-
gen und Unterverteilungen informieren.

F. P., Bayern

Vorweggesagt, von einer »Umkenn-
zeichnung« halte ich wenig. Sie ent-
spricht auch nicht den Normen und Be-
stimmungen. Eine Lackierung der Lei-

Normgerechte Aderfarben beim Umrüsten
eines TN-C- in ein TN-S-System
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100), insbesondere DIN VDE 0100-510
(VDE 0100 Teil 510), DIN EN 60446 (VDE 0198)
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